
 

 

Das Bundeskriminalamt diskutiert 

seine Geschichte 

 

Einführungsvortrag 

 

BKA-Präsident Jörg Ziercke 

 

Bundeskriminalamt Wiesbaden 

 

 

8. August 2007 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Die Veranstaltung ist presseoffen 

 



„Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein“. So lautet der Titel eines Bu-

ches von Ralph Giordano aus dem Jahr 1987. Was hat dieses Buch mit dem Bundeskri-

minalamt zu tun? Giordano beschreibt das, was er die „kalte Amnestie“ nennt.  

Nach der ersten Schuld der Deutschen – den unter Hitler begangenen Verbrechen – wa-

ren viele Naziverbrecher nahezu lückenlos in die Nachkriegsgesellschaft integriert wor-

den. Darunter hohe Repräsentanten des NS-Vernichtungsapparates – die Funktionselite 

des Dritten Reichs. Der Deutschen zweite Schuld also, die darin bestand, dass sie die 

erste Schuld verdrängten und verleugneten und ihnen die Entnazifizierung nicht gelang. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundeskriminalamt hat Sie eingeladen, um gemeinsam in drei Veranstaltungen die 

Frage zu erörtern, in welchem Umfang Giordanos These auf unsere Behörde zutrifft – 

und welche Folgen dies für den Aufbau und gegebenenfalls die weitere Entwicklung des 

BKA hatte. 

Ich freue mich, dass renommierte Wissenschaftler und erfahrene Publizisten, alle bes-

tens mit dem Thema Polizei und Nationalsozialismus vertraut, Vertreter von Opferver-

bänden, Vertreter der Presse und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BKA – darunter 

auch Ehemalige – meiner Einladung zur heutigen Auftaktveranstaltung gefolgt sind.  

Besonders begrüßen möchte ich den ehemaligen Präsidenten des Bundeskriminalamts, 

Heinrich Boge, den Präsidenten des Bundesarchivs Koblenz, Prof. Dr. Hartmut Weber, 

und den Direktor von Europol, Max-Peter Ratzel. 

Es ist mir eine besondere Freude, dass Herr Giordano selbst heute unter uns ist und zu 

uns sprechen wird.  

Wie sieht der Ablauf unserer Veranstaltungsreihe aus? Insgesamt wollen wir – wie Ihnen 

aus der Einladung bekannt ist – drei thematisch aufeinander aufbauende eintägige Kol-

loquien durchführen – mit Unterstützung renommierter Wissenschaftler und fachkundi-

ger Publizisten. Die Kolloquien haben folgende inhaltliche Schwerpunkte: Die heutige 

Veranstaltung dient dem Ziel, das Vorhaben insgesamt vorzustellen und den Rahmen 
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abzustecken, innerhalb dessen sich die Diskussion um die Geschichte des BKA bewegen 

soll. Darauf aufbauend dient das zweite Kolloquium einer vergleichenden Sichtung der 

Polizei im Dritten Reich und in den Gründungsjahren der Bundesrepublik, wobei der Fo-

kus auf dem BKA liegen soll. Von Interesse sind hier vor allem Kontinuitäten hinsichtlich 

des Personals, organisatorischer Rahmenbedingungen und von Bekämpfungskonzepten. 

Das Abschlusskolloquium dient insbesondere der Klärung der Frage, ob es Kontinuitäten 

im Hinblick auf Kriminalitätsdefinitionen gab und welche Auswirkungen dies möglicher-

weise bis zum heutigen Tage hat. 

Die gesamte Veranstaltung wird von Herrn Jaschke – Professor an der Fachhochschule 

für Verwaltung und Rechtspflege Berlin – den ich sehr herzlich begrüßen möchte - wis-

senschaftlich begleitet. Durch die heutige Veranstaltung führt uns der Abteilungspräsi-

dent unseres Kriminalistischen Instituts, Herr Brisach. Nach den Vorträgen werden Herr 

Giordano, Herr Prof. Jaschke und ich für eine Diskussion mit Ihnen zur Verfügung ste-

hen, die nicht auf eine halbe Stunde begrenzt sein muss. Fragen sollten daher im An-

schluss an die Vorträge erörtert werden. Für die Podiumsdiskussion wird Herr Feltes, 

Professor an der Ruhr-Universität Bochum, den ich ebenfalls herzlich begrüße, die Mo-

deration übernehmen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielleicht bewegt einige von Ihnen die Frage, warum sich das BKA nach über 55 Jahren 

im Jahre 2007 plötzlich seiner Geschichte erinnert. Vielleicht bewegt andere unter Ihnen 

die Frage, warum das BKA eine Diskussion der eigenen Geschichte im Hinblick auf den 

Nationalsozialismus überhaupt noch für notwendig hält. 

Die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord, an dem die damalige Schutz- 

und Kriminalpolizei verantwortlich mitwirkte, kennt keinen Schlussstrich. Sie darf keinen 

Schlussstrich kennen, weil die Sensibilisierung für das kostbare Gut, nämlich die Würde 

des Menschen, eine Daueraufgabe sein muss – insbesondere bei Trägern hoheitlicher 

Gewalt! Wir müssen uns fragen, welche Folgen die Beauftragung der Gründungsarchi-

tekten des BKA und die Wiedereinstellung von Mitarbeitern hatte, die bereits in der NS-
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Zeit polizeiliche Funktionen ausübten und dabei zum Teil schwere Schuld auf sich gela-

den hatten. Insofern kommt unsere Veranstaltungsreihe zwar spät – aber nicht zu spät, 

wie ich glaube. 

Ich darf heute auch auf meine Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zurückgreifen. Als 

damaliger Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium hatte ich mit angestoßen, 

dass sich die Landespolizei Schleswig-Holstein ihrer Geschichte während der Zeit des 

Nationalsozialismus stellt. Unser Vorhaben hatten wir damals ebenfalls in Form einer 

Veranstaltungsreihe verwirklicht. Die Beiträge wurden unter dem Titel „Täter und Opfer 

unter dem Hakenkreuz – eine Landespolizei stellt sich der Geschichte“ veröffentlicht.  

Dahinter steht meine Überzeugung, dass zur Identität einer Institution immer auch das 

Erinnern gehört. Nur durch die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit 

können wir unsere Zukunft verantwortungsvoll gestalten. Und darum geht es heute: Um 

Verantwortung, nicht um Schuld. 

Eine solche historische Aufarbeitung konkret in die Praxis umzusetzen – das war für 

mich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Die zum Teil sehr kontroversen und emotionalen 

Diskussionen im Vorfeld haben mir gezeigt, mit wie vielen Widerständen, Ängsten, aber 

auch Erwartungen ein solches Vorhaben zu kämpfen hat. Aber ich machte auch eine 

weitere Erfahrung: das große, fragende Interesse und eine grundsätzliche Offenheit vie-

ler Kolleginnen und Kollegen – für mich ein sehr ermutigendes Zeichen. 

Interesse und Offenheit – darauf stießen wir auch im Bundeskriminalamt, als wir unsere 

jetzige Veranstaltungsreihe geplant und unsere Einladungen verschickt haben. Referen-

ten waren spontan bereit, ihre Teilnahme irgendwie möglich zu machen und dafür ande-

re Termine abzusagen trotz unserer doch sehr ehrgeizigen zeitlichen Planung. Aber nicht 

nur das: Viele von Ihnen haben von sich aus – für uns sehr wertvolle – Vorschläge zu 

einzelnen Vortragsthemen gemacht. Aufgrund Ihrer Anregungen haben wir auch unsere 

Gästeliste erweitert. Mein ausdrücklicher Dank schon an dieser Stelle für Ihr großes En-

gagement, mit dem Sie sich unserem Anliegen gestellt haben und diesen Prozess mit 

strukturieren. Für mich gleichzeitig ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Fachwelt 
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und die Öffentlichkeit einen Bedarf dafür sehen, dass das Bundeskriminalamt seine ei-

gene Geschichte im Hinblick auf den Nationalsozialismus diskutiert. 

Gerade in den letzten Jahren haben zahlreiche Institutionen mit der Aufarbeitung der 

eigenen Vergangenheit begonnen – denken Sie beispielsweise an die Deutsche Bank, 

die Dresdner Bank, an Sportvereine, Berufsgruppen wie die Ärzte, Juristen. Und auch 

Initiativen auf polizeilicher Ebene – darunter Dortmund, Düsseldorf, Hannover, Köln, die 

Deutsche Hochschule der Polizei (ehemals Polizeiführungsakademie) und – wie schon 

erwähnt – Schleswig-Holstein. Natürlich wollen wir an diese Initiativen und die Erfah-

rungen aus diesen Forschungsarbeiten anknüpfen. 

 

Welche Fragen und Beweggründe standen im Vordergrund der Untersuchungen, die 

bereits von polizeilicher Seite angestoßen wurden? Die Frage, welche Faktoren ursäch-

lich dafür waren, dass das NS-Schreckensregime aufkommen und funktionieren konnte. 

Welche Rolle spielte die Polizei? Warum haben Polizisten dem NS-Staat gedient? Welche 

Mitschuld trifft die Polizei an Nazi-Verbrechen – dem größten Völkermord der Geschich-

te? Wer waren die Opfer der nationalsozialistischen Polizeipraxis? Wie ist es um die Er-

innerung an ihre Leidensgeschichten bestellt? Zu welchen Erfahrungen hat sie uns ge-

führt?  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

welche Fragen hat sich das Bundeskriminalamt in diesem Kontext zu stellen? Der 

Schwerpunkt der bisherigen polizeilichen Aufarbeitungen lag auf der Zeit von 1933 bis 

1945. Die Ausgangssituation des Bundeskriminalamts führt zu einer veränderten Per-

spektive. Das BKA wurde erst nach dem Krieg am 8. März 1951 gegründet. Daher soll 

der Schwerpunkt der Betrachtungen auf den möglichen Nachwirkungen nationalsozialis-

tischen Gedankenguts und damit verbundener Einstellungen liegen – aber gleichzeitig 

die Rolle der Polizei und ihrer Mitschuld an Nazi-Verbrechen und die Opfer des NS-

Regimes einbeziehen.  
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Meiner Ansicht nach stehen drei zentrale Fragen im Mittelpunkt unserer Diskussion um 

die Geschichte des Bundeskriminalamts: 

1. Welche Rolle spielten diese ehemaligen Angehörigen der Polizei und anderer Si-

cherheitsdienste in der Gründungsphase des BKA in den 50iger Jahren und bis zu 

ihrem Ausscheiden aus dem BKA bis ca. Mitte der 70iger Jahre? 

2. Welchen Schaden hat das BKA durch diese ehemaligen Angehörigen der Polizei 

und anderer Sicherheitsdienste des Nationalsozialismus genommen? 

3. Wie stellt das BKA heute sicher, dass die Wahrnehmung seiner Aufgabe – die 

Kriminalitätsbekämpfung – der Werteordnung des Grundgesetzes entspricht?  

Ich hoffe, dass wir am Ende unserer Veranstaltungsreihe der Beantwortung dieser Fra-

gen ein gutes Stück näher gekommen sind.  

Zur Klarstellung möchte ich ergänzend folgendes anmerken: Wir können keine justizielle 

Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen durch frühere Mitarbeiter des BKA leis-

ten. Dies mag ein berechtigtes Forschungsinteresse sein, es müsste aber gesondert ge-

meinsam mit den Justizbehörden initiiert werden. Sollten wir zu dem Schluss kommen, 

dass im Hinblick auf die Geschichte des Bundeskriminalamts und die Auswirkungen der 

nach dem Kriege eingestellten ehemaligen Angehörigen des nationalsozialistischen Re-

gimes für das BKA des Jahres 2007 noch Forschungsbedarf besteht, wollen wir ein For-

schungsprojekt an externe Wissenschaftler vergeben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir wissen heute, wie sehr sich alle gesellschaftlichen Bereiche – darunter die Medizin, 

die Justiz und eben auch die Polizei – von den Nationalsozialisten zur Durchsetzung ihrer 

ideologischen Ziele instrumentalisieren ließen. Ein von allen Institutionen vorangetriebe-

ner Prozess, der eine mörderische Dynamik entfaltete. Hans Mommsen sprach von einer 

„kumulativen Radikalisierung“. Nach der Überzeugung des jüngst verstorbenen Holo-

caust-Historikers Raul Hilberg war der Massenmord nicht allein die Folge eines Hitler-
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Befehls, dem die Täter, die Mitläufer und die Zuschauer des Jahrhundertverbrechens 

mehr oder minder willig folgten. 

Wir wissen, dass die Polizei der nationalsozialistischen Zeit in das menschenverachtende 

System der Gewaltherrschaft Stück für Stück integriert worden ist und als Stütze des 

Systems schwere Schuld auf sich geladen hat. Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-

chungen belegen die aktive Teilhabe der Polizei in der Zeit von 1933 bis 1945 an der 

Verfolgung bestimmter Gruppen: von den politisch Andersdenkenden und gesellschaftli-

chen Minderheiten wie Homosexuellen, Sinti und Roma, über die als „asozial“ Diffamier-

ten bis hin zu den Juden. Polizeiverbände waren in den Vernichtungskrieg und Völker-

mord systematisch einbezogen. Die Geschichtsforschung hat nachgewiesen, dass Mord-

aktionen im militärisch besetzten Gebiet durch die zuständigen Orts- und Feldkomman-

danturen der Wehrmacht in enger Absprache mit SS- und Polizeieinheiten vorbereitet 

und durchgeführt wurden. 

Die Polizei hat bei der Judenvernichtung eine aktive Rolle eingenommen: Polizeidienst-

stellen haben auf kommunaler Ebene in Deutschland intensiv an den Vorbereitungen zur 

Erfassung von Juden, aber auch von Sinti und Roma und anderer Gruppen für die De-

portationen mitgewirkt; Polizeibeamte haben Gettos bewacht, Gettos geräumt, Trans-

porte in die Vernichtungslager bewacht. Sie waren an Massenerschießungen und Men-

schenjagd auf Entkommene oder Versteckte beteiligt.  

Wie konnte es zu einer solchen Radikalisierung der Polizei kommen? Wie konnte es dazu 

kommen, dass die Polizei vor allem im Krieg immer stärker in die Vernichtungsaktionen 

und Verbrechen des NS-Regimes einbezogen wurde? Die Nationalsozialisten strebten 

eine möglichst weitgehende Verquickung von Kriminalpolizei und Gestapo mit der SS an. 

Die Verschmelzung von Polizei und Partei bzw. nationalsozialistischer Ideologie sollte 

unter anderem dadurch gelingen, dass Polizei und SS dem 1939 neu gegründeten 

Reichssicherheitshauptamt unterstellt wurden. Auch dadurch, dass hohe SS-Funktionen 

an Polizeibeamte übertragen wurden. 

Eine neue Stufe der Radikalisierung und Dehumanisierung trat durch Gewalt- und Tö-

tungserfahrungen des Krieges selbst ein. Seit Kriegsbeginn wurden Polizeibeamte zu 
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Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes sowie zur Geheimen 

Feldpolizei vor allem im Osten abgeordnet. 1941 wurden beispielsweise durch das Poli-

zeibataillon 45 in der Nähe von Kiew 33.000 Juden ermordet. Insgesamt sind – nach 

dem derzeitigen Wissensstand – mindestens 150.000 bis 200.000 Menschen durch Ein-

heiten der deutschen Ordnungspolizei im auswärtigen Einsatz ermordet worden. 

Daneben vertraten auch Kriminalisten und Kriminologen immer radikalere Positionen – 

insbesondere im Hinblick auf die Kriminalprävention. Sie wurden dem nationalsozialisti-

schen Denken und seiner Rassenpolitik angepasst, die auf die Erhaltung der deutschen 

Volksgemeinschaft abzielte.  

Durch den schleichenden Einfluss der SS und der Gestapo entstand das rassistische Mo-

dell einer völkischen Präventivpolizei. Nicht der Schutz individueller Rechte und die Be-

wahrung einer bestehenden Ordnung – so wie wir – verkürzt – heute den Handlungs-

rahmen der Polizei definieren – galten damals als Aufgabe der Polizei. Die Polizei des 

NS-Regimes sollte nicht nur das Volk als Ganzes schützen, sondern aktiv auf die Herstel-

lung der deutschen Volksgemeinschaft hinarbeiten. Dabei war selbstverständlich hand-

lungsleitend, was die nationalsozialistische Ideologie als Volksgemeinschaft definierte. 

Die Brutalisierung und Entmenschlichung von Denken und Handeln zeigte sich auch in 

der Sprache: Jeder, der nationalsozialistischen Zielen zuwiderhandelte, sollte ohne Rück-

sicht auf die strafrechtliche Verfolgbarkeit „ausgemerzt“ werden. 

Als Hauptaufgabe der Polizei galt die „auf Vernichtung abzielende, scharfe Bekämpfung 

des Berufsverbrechertums“. Die völlige Missachtung und Aufhebung elementarer Grund-

rechte führte zu Maßnahmen außerhalb richterlicher Kontrolle. So war beispielsweise 

eine zeitlich unbeschränkte Internierung möglich. Diese nationalsozialistische Vorbeuge-

haft war regelmäßig die Vorstufe zu einer Überweisung in ein Konzentrationslager. 

Die polizeiliche Präventionsarbeit richtete sich gegen das so genannte „Berufsverbre-

chertum“, aber auch gegen immer neue Gruppen wie die der so genannten „Asozialen“, 

der „Arbeitsunwilligen“ und „Wehrunwürdigen“, die – angeblich – die „Allgemeinheit ge-

fährdeten“ – Blankoformeln also, die der Entscheidungsfreiheit der Polizei keine Grenzen 

mehr zogen. Polizeilicher Willkür waren damit Tür und Tor geöffnet. 
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Heinrich Himmler, Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei, spricht in einem Vor-

trag vor Offizieren am 14. Oktober 1943 davon, dass bis zu diesem Zeitpunkt 110.000 

nichtjüdische Deutsche in die Konzentrationslager deportiert wurden, darunter 40.000 

politische Gegner und 70.000 „Asoziale“. Himmler vergaß die etwa 30.000 deutschen 

Sinti und Roma zu erwähnen, die – ebenfalls von der Schutz- und Kriminalpolizei – in die 

Lager deportiert worden waren. 

Die polizeilichen Entscheidungsträger versuchten, diese Verbrechen mit Hilfe der Krimi-

nalbiologie zu legitimieren. Sie definierten den von der Polizei zu bezwingenden „Feind“ 

biologisch, d.h. durch seine Erbanlagen. Statt krimineller Milieus wurden angeblich kri-

minelle Gene für solches Verhalten verantwortlich gemacht, das von nationalsozialisti-

schen Vorstellungen über Disziplin und Moral abwich. Strategisch ging es den damaligen 

Entscheidungsträgern darum, alle, deren Resozialisierbarkeit im Hinblick auf nationalso-

zialistische Ziele fraglich erschien, durch Internierung „auszumerzen“. Die kriminalbiolo-

gische Schule war keine deutsche Erfindung, sondern gehörte damals europaweit zu den 

einflussreichsten Strömungen innerhalb der Kriminologie. Neu war jedoch das staatliche 

Bestreben, kriminalbiologischen Rassismus als Teil von Rassenpolitik zu institutionalisie-

ren und in einem bis dahin unvorstellbaren Maße durchzusetzen. 

Nicht alle Polizeibeamten, die unmittelbar an Maßnahmen der Ausgrenzung, Entrechtung 

und Ausplünderung bis hin zu Deportationen beteiligt waren, handelten notwendiger-

weise mit „nationalsozialistischem Übereifer“. Es waren arbeitsteilige Verwaltungsakte, 

an denen die unterschiedlichen Institutionen als notwendige Erfüllungsgehilfen beteiligt 

waren. Die Beteiligten ließen sich von Termingenauigkeit und äußerer Korrektheit bei 

der Planung, Organisation und Ablauf der Deportationen leiten – all dies war Ausdruck 

einer gängigen Routine. Dadurch, dass die beteiligten Polizeibeamten auf Anweisung 

handelten und die Dienstwege einhielten, schien ihnen dieses formalisierte Handeln legi-

timiert zu sein. Der Grund einer Festnahme interessierte einzelne Polizeibeamte oftmals 

überhaupt nicht. Der Prozess der bürokratisch-arbeitsteiligen Formalisierung von Abläu-

fen und Entscheidungen, die im Extremfall über Leben und Tod entschieden, die gängi-

ge Reduktion von Menschen auf den Status von Akten, Karteikarten und Listennummern 

– all dies ermöglichte die emotionale und soziale Distanz gegenüber den Verfolgten. 
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Diese unreflektierten und entmenschlichenden Abläufe und Handlungspraxen erinnern 

uns heute an das, was Hannah Arendt mit Bezug auf Adolf Eichmann als „die Banalität 

des Bösen“ bezeichnet hat. 

 

Wenden wir uns nun der Situation nach 1945 zu. 

Bis Ende der 50er Jahre fanden die meisten ehemaligen Polizeiangehörigen aus der NS-

Zeit erneut eine Anstellung in der Polizei. Ehemalige Parteimitglieder – bis hin zu SS-

Angehörigen – konnten ihre Karrieren fortsetzen – auch im Bundeskriminalamt. Nach 

dem Krieg bildeten 48 Beamte des ehemaligen Reichskriminalpolizeiamtes den Kern des 

am 1. Januar 1946 gegründeten Kriminalpolizeiamtes für die Britische Zone. Dessen Be-

legschaft wurde wiederum 5 Jahre später – am 8. März 1951 – in das neu gegründete 

Bundeskriminalamt überführt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Ende der 50er Jah-

re im Bundeskriminalamt fast alle leitenden Positionen mit ehemaligen Nationalsozialis-

ten (und SS-Führern) besetzt: von 47 Führungsbeamten 33 ehemalige SS-Führer, dar-

unter 2 Sturmbann- und 20 Hauptsturmführer. Erst in späteren Jahren gelang es, in grö-

ßerem Stil junge und erst nach dem Krieg geborene Kräfte einzustellen. Insbesondere 

auch Mitarbeiter aus freien Berufen oder Hochschulabsolventen aus sehr unterschiedli-

chen wissenschaftlichen Disziplinen und mit polizeiuntypischen Sozialisationsverläufen.  

Die Dichte stark belasteter Beamter in Führungspositionen der bundesdeutschen Krimi-

nalpolizei nach 1945 wirft natürlich die Frage auf: Wie konnte es dazu kommen, dass die 

Entnazifizierung in der Polizei ganz offensichtlich nicht im erforderlichen Umfang durch-

geführt worden ist? Die politisch Verantwortlichen glaubten damals – insbesondere vor 

der sich zuspitzenden politischen Situation des Kalten Krieges – nicht auf einschlägige 

Experten verzichten zu können. Die Amnestie-, Rehabilitations- und Integrationsdebat-

ten nach Kriegsende führten dazu, dass die Entnazifizierungsbestimmungen der Alliier-

ten schrittweise gelockert wurden. 1951 wurden rund 180 Personen, die zum Funktio-

nieren des NS-Systems entscheidend beigetragen hatten und in den so genannten 

„Nürnberger Nachfolgeprozessen“ verurteilt worden waren, begnadigt. Diese Begnadi-

gungen erregten damals große öffentliche Aufmerksamkeit. Sie waren der Auftakt zur 
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Auflösung des westalliierten Bestrafungsprogramms. Die Straffreiheitsgesetze in den 

50er Jahren bildeten die Grundlage für Wiedereinstellungsansprüche zahlreicher Beam-

ter, darunter zehntausende NS-belastete Polizeibeamte. Schließlich wurden bei Einstel-

lungen oder Beförderungen keine konkreten Tätigkeitsnachweise mehr für die Jahre 

1933 bis 1945 gefordert, SS-Ränge nicht länger in den Personalkarteien festgehalten. 

Wir müssen uns im Bundeskriminalamt die Frage stellen: Wer waren unsere Gründungs-

väter? Wer waren diese Leute, die in der Polizei während des nationalsozialistischen Re-

gimes und dann im 1951 neu gegründeten Bundeskriminalamt arbeiteten? Welche Rolle 

spielten diese Wiedereingestellten im BKA? Es gibt gesicherte Hinweise darauf, dass Cli-

quen und Seilschaften, die während der NS-Zeit entstanden waren, auch nach dem 

Krieg zusammenhielten und sich gegenseitig bei der Wiedereinstellung in die Polizei ge-

holfen haben.  

Politisch Vorbelastete versuchten, das eigene Handeln zu rechtfertigen: Versuche am 

Menschen im Dienste der Wissenschaft, die Bindung der Richter an den Rechtspositivis-

mus, der Befehlsnotstand, die automatische Dienstgradangleichung und der Mythos von 

der Partisanen- und Bandenbekämpfung im Osten – all dies sind Legendenbildungen, 

die mittlerweile wissenschaftlich entweder widerlegt oder zumindest relativiert wurden.  

Die Polizei stand mit dem Modus ihrer Vergangenheitspolitik während der 50er Jahre 

nicht allein da. Vielmehr kann ihr Verhalten als repräsentativ für den Umgang westdeut-

scher Funktionseliten mit der NS-Vergangenheit der eigenen Mitglieder gelten. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

bei der Frage, inwieweit die polizeilichen Behördenstrukturen des NS-Regimes das Bun-

deskriminalamt geprägt haben, geht es zum einen um personelle Kontinuitäten. Daran 

schließt sich die Frage an, ob personelle Kontinuitäten auch dazu geführt haben, dass 

unter den Nationalsozialisten eingeführte organisatorische Abläufe und kriminalistische 

Ansätze fortgeführt wurden. Und ob diese Abläufe und Ansätze aus unserer heutigen 

Sicht kritikwürdig sind.  
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Ferner ist für uns von Interesse, ob nationalsozialistisch geprägte Sichtweisen dessen, 

was als ‚kriminell‘, ‚strafrechtswürdig‘, ‚abweichend‘ oder ‚sozial-konform‘ galt, über-

nommen wurden und wenn ja, mit welchen Konsequenzen.  

Gerade in Reaktion auf das NS-Regime und seinen schrankenlos bevollmächtigten, 

intransparenten und willkürlichen „Polizeistaat“ wurde die bundesdeutsche Polizei um-

fassenden Kontrollmechanismen unterworfen: durch Recht und Gesetz, das Parlament, 

die Justiz, den Datenschutz und die Medien. Diese Kontrollmechanismen sind wichtig 

und richtig! Wie wichtig allerdings die Klarstellung ist, in welchem Verfassungsrahmen 

sich die Polizei heute bewegt, welchen institutionellen Kontrollmechanismen sie heute 

unterworfen ist – dies zeigt sich in aktuellen öffentlichen Diskussionen um rechtspoliti-

sche Forderungen und den Einsatz kriminaltaktischer Maßnahmen. Immer wieder wird 

die Polizei heute mit Begriffen wie ‚Überwachungsstaat‘ oder ‚Schnüffelstaat‘ konfron-

tiert.  

Derartige Anschuldigungen sind – bei allem Verständnis für eine wachsame und kritische 

Beobachtung aktueller Entwicklungen innerhalb der Polizei – aus zwei Gründen nicht 

angebracht: Sie stellen unsere heutige Polizei in die Nähe der nationalsozialistischen 

Polizei oder Polizeien anderer totalitärer Staaten – und suggerieren damit eine Ver-

gleichbarkeit. Eine Vergleichbarkeit, die angesichts der von mir beschriebenen Rolle der 

nationalsozialistischen Polizei jeder Grundlage entbehrt. Unsere Polizei heute ist eine 

dem demokratischen Verfassungsstaat und seiner freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung aufs engste verbundene Institution. Gleichzeitig verharmlosen und relativieren 

derartige Vergleiche das totalitäre diktatorische Regime der NS-Zeit und die schreckli-

chen Verbrechen, die die Polizei unter den Nationalsozialisten tatsächlich begangen hat! 

Ich mahne daher einen vorsichtigeren Umgang mit solchen Begrifflichkeiten an! 

Natürlich verlangt eine Kontrolle der Polizei, dass rechtspolitische Forderungen und 

Maßnahmen kontrovers diskutiert werden – gerade im Hinblick auf die Kontrollmecha-

nismen, denen die Polizei – zu Recht! – unterworfen ist. Genauso richtig und wichtig ist 

es, dass das sensible Spannungsfeld von Recht und Sicherheit im öffentlichen Diskurs 

immer wieder ausbalanciert wird. 
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Diesem öffentlichen Diskurs stellen wir uns: Das Bundeskriminalamt steht für eine 

transparente Polizei, die den offenen Umgang mit politischen Institutionen, den Medien 

und der Öffentlichkeit sucht. Dass dies so ist, dafür steht auch unsere heutige Veranstal-

tung, in aller Öffentlichkeit – zusammen mit Vertretern der Wissenschaft – die histori-

sche Aufarbeitung unserer Behörde in Angriff zu nehmen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

was lernen wir aus unserer Vergangenheit im Hinblick auf ein modernes Polizeiverständ-

nis? Polizei ist nach meinem Verständnis nicht apolitisch, aber parteipolitisch neutral. 

Polizei erkennt den Primat der Politik an, ist aber kein bloßes Instrument der geltenden 

Herrschaftsordnung. Polizei ist heute Mittel und Medium der streitbaren Demokratie. Sie 

bewegt sich im Spannungsfeld der aus den Grundrechten abgeleiteten Abwehrrechte 

der Bürgerinnen und Bürger einerseits und der Schutzpflichten des Staates andererseits.  

Polizei gewährleistet im Rahmen der Verfassungsordnung die politische Veränderungs-

chance. Polizeibeamte benötigen daher ein solides und zugleich sensibles Verständnis 

für unsere demokratischen rechtsstaatlichen Strukturen.  

Auch heute gilt: Keine Institution repräsentiert staatliche Macht so unmittelbar und 

spürbar für die Bürgerinnen und Bürger wie die Polizei mit ihren umfangreichen Ein-

griffsermächtigungen. Daraus ergibt sich folgender Umkehrschluss: So wie der Bürger 

das Handeln der Polizei wahrnimmt, wird auch sein Vertrauen oder Misstrauen in unse-

ren Staat gestärkt. Polizeiliche Tätigkeit ist daher auch immer ein Stück Mitwirkung an 

der Verfeinerung des Grundrechtsverständnisses aller. Für die Einhaltung von Grund-

rechten ist die bloße Kodifizierung nicht ausreichend. Grundrechte müssen anerkannt 

und tagtäglich gelebt werden. Lebendiges Recht erfordert, sich selbst – auch unter Risi-

ken und Opfern – für die Werte unserer Verfassung einzusetzen. Das gilt für uns alle, 

denn Verantwortung für unser Gemeinwesen ist nicht teilbar! Polizeibeamte sollen in 

Begegnungen mit dem Bürger die Norm, die sie anwenden müssen, vermenschlichen. 

An erster Stelle muss hier die Kommunikation stehen. Gewalt- oder Zwangsanwendung 

kann nur die Reserve der Kommunikation sein. 
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Polizeiliches Handeln legitimiert sich – neben rechtsstaatlichen Bindungen – durch Hu-

manität, Gerechtigkeit und durch Toleranz. Und dabei meine ich nicht eine Toleranz, die 

auf einem Machtgefälle beruht. Ich meine eine Toleranz, die die Differenz und das 

Fremde anerkennt. Ein Denken in Feindkategorien wäre ein Anzeichen für den Verlust 

an humanitärer Orientierung. Dies gilt im übrigen für jede Form menschlichen Handelns. 

Toleranz und Achtung vor dem Anderen braucht die Erinnerung, was Menschenverach-

tung an Gräuel und Leid zu schaffen vermag. Wenn Angehörige der Polizei die Ursachen 

des polizeilichen Machtmissbrauchs, das historische Ausmaß der Verstrickungen in die 

Verbrechen der NS-Gewaltherrschaft und dessen Auswirkungen kennen – dann schaffen 

wir damit zugleich eine wichtige Grundlage für eine bürgerfreundliche Polizeiarbeit heu-

te. Durch einen mündigen Polizisten, der im Kantschen Sinne den Mut hat, sich seines 

eigenen Verstandes zu bedienen und nicht willfähriger Vollstrecker des von oben Ange-

ordneten ist. 

Wie lässt sich verhindern, dass die Polizei zum bloßen Instrument einer diktatorischen 

Herrschaftsordnung wird? Die NS-Gewaltherrschaft lehrt uns, wie problematisch es ist, 

wenn Verwaltungsabläufe verkrustet sind, Verfahren rein bürokratisch ablaufen, ohne 

ethisch reflektiert zu werden, und wenn Gewalt durch Befehl von oben autorisiert und 

legitimiert wird. Wir bekennen uns daher zum mündigen und zugleich selbstkritischen 

Polizeibeamten, der weiß, was Rechtstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte be-

deuten. Von diesem Berufsbild müssen wir uns leiten lassen, wenn wir die organisatori-

schen Rahmenbedingungen, unsere Führungsgrundsätze, und die Aus- und Fortbildung 

der Polizei weiter entwickeln. Wir müssen den kooperativen Führungsstil stärken, der 

Raum für kritische Auseinandersetzungen schafft. 

Die Rolle der Polizei im Nationalsozialismus wird bereits seit vielen Jahren im Rahmen 

der Aus- und Fortbildung unseres Nachwuchses – insbesondere unserer zukünftigen 

Führungskräfte – thematisiert. Ein zentrales Anliegen dieser Veranstaltungsreihe ist aber 

auch, dass wir den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand für unsere Lehrinhalte 

nutzen wollen. Wir müssen uns kritisch fragen: Gibt es Anpassungs-, ggf. Intensivie-

rungsbedarf hinsichtlich unserer Ausbildungskonzepte, unserer Ausbildungsinhalte, un-

seres zeitlichen Ansatzes? Wir wollen unseren Nachwuchs noch stärker als bisher für 
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dieses Thema sensibilisieren. Dazu gehört auch die Erörterung dessen, was das BKA als 

rechtsstaatlich verfasste Behörde auszeichnet. Und wie wir konkret – in der Praxis – tag-

täglich bestrebt sind, unsere hoheitlichen Aufgaben gemäß der Werteordnung des 

Grundgesetzes so zu erfüllen, dass eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit sicht-

bar wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute haben wir die Möglichkeit, uns kritisch mit unserer Vergangenheit auseinander zu 

setzen und daraus zu lernen. Wer allerdings glaubt, die Geister der Vergangenheit wä-

ren für immer vertrieben, der irrt. Es vergeht kaum ein Tag, in dem in polizeilichen La-

geberichten und in den Medien nicht von Übergriffen von Neonazis berichtet wird.  

Das rechtsextremistische Potenzial in Deutschland beläuft sich dem Verfassungsschutz 

zufolge derzeit auf etwa 39.000 Personen. Die Zahl rechtsextremistischer, fremdenfeind-

licher und antisemitischer Kriminalität hat im vergangenen Jahr mit über 18.000 polizei-

lich gemeldeten Straftaten einen neuen Höchststand erreicht.  

Obgleich es sich überwiegend um Propagandadelikte handelt, gilt damit auch heute: 

Mehr als 60 Jahre nach Ende der NS-Gewaltherrschaft wird ein allgemeines Klima der 

Angst und Einschüchterung erzeugt, unter dem besonders unsere ausländischen Mitbür-

gerinnen und Mitbürger leiden. Dies muss uns nachdenklich stimmen. Angst, Einschüch-

terung – und rechtsradikaler Gewalt schutzlos ausgeliefert zu sein –, das darf es in un-

serem Staat nach den Erfahrungen der Vergangenheit nicht mehr geben! Vor allem dür-

fen auch nicht im Geringsten Zweifel an der Polizei und ihrer Fähigkeit und Entschlos-

senheit aufkommen, Minderheiten zu schützen.  

Von polizeiexternen Betrachtern wird gelegentlich der Eindruck vermittelt, als hätte die 

Polizei die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Das Gegenteil ist der Fall! Es ist nicht über-

trieben zu behaupten, dass neben dem internationalen Terrorismus kaum ein anderes 

Thema einen solch hohen Aufmerksamkeitswert in der Polizei hat. Im Bundeskriminal-

amt bildet die Bekämpfung des Rechtsextremismus seit vielen Jahren einen Aufgaben-

schwerpunkt. 
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Das polizeiliche Bekämpfungskonzept gegen Rechtsextremismus in Deutschland ist breit 

gefächert: Bundesweit hat die Polizei bereits vor vielen Jahren Fachdezernate eingerich-

tet und Ermittlungsgruppen gebildet, die konsequent Strafverfolgung betreiben – so 

auch das BKA! Hinzu kommen Offensiven im Internet, die wir gemeinsam mit großen 

deutschen Providern gegen rechtsextremistische Homepages gestartet haben. Ein weite-

res Standbein ist die Prävention: Die Polizei ist öffentlich präsent; Wortführer von Grup-

pen, die in der Öffentlichkeit auffällig werden, werden angesprochen und herausgelöst; 

die Polizei sucht die direkte Ansprache durch Hausbesuche. 

Wir wollen aber noch mehr. Wir wollen Trends, Entwicklungen und Brennpunkte bei der 

Straftatenentwicklung möglichst frühzeitig erkennen. Damit wir entsprechend gegen-

steuern und unsere Ressourcen optimal einsetzen können. Seit Anfang 2006 arbeitet 

eine Projektgruppe im Bundeskriminalamt daran, Indikatoren für rechtsextremistische 

Bestrebungen zu entwickeln. Dazu gehört auch, dass alle Sicherheitsbehörden ihre In-

formationen auf möglichst breiter Basis austauschen. Früherkennung ist das strategische 

Ziel. Auch international nähern sich die Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung des 

Rechtsextremismus immer weiter an! Das Bundeskriminalamt hat 2006 die zweite EU-

weite Arbeitstagung zusammen mit Schweden und Österreich ausgerichtet. Neben 20 

europäischen Staaten nahmen Vertreter des Generalbundesanwaltes sowie des Monito-

ring Centre of Racism and Xenophobia (EUMC) aus Wien teil. Erstmals konnten auch 

Rumänien, Bulgarien und Russland in das Informationsnetzwerk eingebunden werden. 

Neben dem Austausch von Erfahrungen geht es langfristig darum, Bekämpfungsansätze 

gemeinsam zu entwickeln und durchzuführen. 

Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Intoleranz und Rechtsextremismus sind auch Ge-

genstand wissenschaftlicher Untersuchungen in der Polizei. Sie werden in der Aus- und 

Fortbildung für alle Laufbahnen problematisiert. Und sie werden durch die Auseinander-

setzung mit der unheilvollen Geschichte der deutschen Polizei im Nationalsozialismus in 

lebendiger Erinnerung gehalten. Die Polizei wird weiterhin einen Schwerpunkt auf die 

Bekämpfung dieser Kriminalitätsfelder legen. Wir müssen uns mit aller Kraft gegen 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzen – innerhalb der Gesellschaft ge-
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nauso wie in unseren eigenen Reihen! Polizeibeamte, die sich fremdenfeindlich, antise-

mitisch oder rassistisch verhalten, gehören nicht in die Polizei! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

auch wenn der 2. Weltkrieg seit mehr als 60 Jahren vorüber ist, wird er damit nicht zur 

Vergangenheit. Auch für die Polizei ist er Teil ihrer Geschichte, mit all seinen Gräueltaten 

und Entsetzlichkeiten, denen sich niemand, der heute Polizeibeamtin oder Polizeibeam-

ter ist, entziehen kann. Natürlich werfen diese Gedanken die Frage auf, wie man sich 

selbst verhalten hätte in dieser Zeit und wie man sich heute verhält. 

Hannah Arendt hat gesagt: „Das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und 

auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist!“ Mit dieser Erkenntnis, denke ich, 

wird die zentrale Anforderung an die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte 

und auch für uns in der Polizei mit unserer Geschichte formuliert. Wissen und Aushalten 

– das setzt die Bereitschaft und die Fähigkeit voraus, sich zu öffnen, sich zu erinnern. 

Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem, was war, und wir müssen fragen nach den 

Ursachen für das individuelle und kollektive Verhalten von Menschen in dieser Zeit. 

Wir müssen nach dem fragen, was ist, insbesondere nach den heutigen Konsequenzen 

dieses dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte. Wir in der Polizei müssen uns dau-

erhaft mit unserer gesellschaftspolitischen Rolle auseinandersetzen und mit den Einflüs-

sen, die unsere berufsspezifische Umwelt, unser Denken, Handeln und Fühlen im Einzel-

fall bestimmen. Wir müssen uns sensibel für, aber auch wachsam gegenüber der staatli-

chen Macht zeigen, die wir repräsentieren und ausüben. 

Abschließend möchte ich den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zitie-

ren: „Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit – für niemanden 

und kein Land! Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet. 

Aber wir haben die Kraft, Gefährdungen immer wieder von neuem zu überwinden. Hitler 

hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren. Die Bitte an 

die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass 

gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, 
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gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinan-

der zu leben, nicht gegeneinander. Ehren wir die Freiheit, arbeiten wir für den Frieden, 

halten wir uns an das Recht. Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Kommen und übergebe das Wort an Herrn Giorda-

no. 
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